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Verwaltungsgebäude     Impfzentrum Hochsauerlandkreis  

Organisationseinheit Fachdienst 38 Rettungsdienst/ 
Feuer- und Katastrophenschutz  

Sachbearbeiter/in Marc Heines   

Telefondurchwahl 0291 94- 6215 

Telefax  
E-Mail  

Zimmer-Nr.  

Datum 24.08.2021

Impfangebot für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
 
 

    
Sehr geehrte Damen und Herren,   

 
entsprechend dem 38. Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen Covid-19 informieren wir Sie im 
Folgenden über die Möglichkeiten zur Impfung von Kindern ab 12 Jahren.  
 
Die STIKO hat entschieden, ihre bisherige Einschätzung zu aktualisieren und eine allgemeine CO-
VID-19-Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige auszusprechen. Diese Empfehlung zielt in erster 
Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor COVID-19 und die damit 
assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab. Unverändert soll die Impfung nach ärztlicher 
Aufklärung zum Nutzen und Risiko erfolgen.  
 
Die Aufklärung und Beratung kann dabei sowohl durch Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte 
sowie durch Hausärztinnen und -ärzte erfolgen. 
 
Zusätzlich ist eine Impfung von 12 - 17 jährigen Kindern und Jugendlichen im Impfzentrum Olsberg 
möglich. Entsprechende Termine sind möglichst über das Buchungsportal der KVWL 
www.116117.de auswählbar.  
 
Impfstoff:  
Die Impfung von Kindern und Jugendlichen erfolgt im Impfzentrum Olsberg mit dem Impfstoff von 
BionTech.  

 
 
 
 
 
 

http://www.116117.de/
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Impfterminbuchung:  
Impftermine können sowohl bei den Kinder- und Jugendärzten sowie bei Haus- und Fachärzten 
vereinbart werden.  
 
Ebenso ist die Terminbuchung im Impfzentrum Olsberg bis zum 26.09.2021 möglich.  
Hierfür sind das  KVWL Buchungssystem: www.116117.de und die KVWL Callcenter:  
T: 0800/116117- 02 zu nutzen.  
 
Das Impfzentrum ist jeweils geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, 14 - 20 Uhr. Montags und diens-
tags bleibt das Impfzentrum geschlossen.  
 
Ohne Termin kann bis 18 Uhr gekommen werden. Personen ohne Termin müssen mit Wartezei-
ten rechnen. 
 
Zum Impftermin sind mitzubringen: 

 Gesundheitskarte (wenn vorhanden)  

 Impfpass (wenn vorhanden) 

 Im Zusammenhang mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jah-
ren ist die Einwilligung eines Sorgeberechtigten ausreichend. Diese ist auf dem Dokument 
„Einverständniserklärung Sorgeberechtigter“ zu unterschreiben. Sorgeberechtigte müssen 
sich ausweisen. 

 Kinder und Jugendliche sind zum Impftermin durch eine Sorgeberechtigte Person zu be-
gleiten. Sofern keine Begleitung durch eine sorgeberechtigte Person zum Impftermin er-
folgt, vergewissern sich die impfenden Ärztinnen und Ärzte im Zweifelsfall von der Ein-
sichtsfähigkeit des bzw. der Minderjährigen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Gez. Heines 
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